
N i e d e r s c h r i f t
über die Sitzung der Gemeindevertretung Klinkrade

am 13.Dezember 2022 im Feuerwehrhaus
Beginn 20:00 Uhr Unterbrechungen keine

Ende 22:35 Uhr Mitgliederzahl 7

Anwesend Bemerkung

a) Stimmberechtigt
1. BM  Wolfgang Tempel als Vorsitzender  
2. GV  Wieland Grot
3. GV  Timo Hansen Fehlt entschuldigt
4. GV  Frauke Nielandt
5. GV  Eike Scheuch
6. GV  Christian Stöber Fehlt entschuldigt
7. GV  Ingo Wilstermann Fehlt entschuldigt

b) Nicht stimmberechtigt

Protokollführer: Manuel Schulz

Tagesordnung

1
I. Öffentlicher Teil:
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 
der Beschlussfähigkeit. 

2 Ergänzung/Änderung der Tagesordnung. 
3 Beratung und Beschlussfassung der aufgeführten Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit, hier: Verfahrensbeschluss nach § 35 GO.
4 Niederschrift der GV-Sitzung vom 04.10.2022
5 Bericht des Bürgermeisters.
6 Berichte aus den Ausschüssen und Arbeitsgruppen.
7 Haushaltsjahresrechnung 2021
8 Haushaltsnachtrag 2022
9 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023
10 Photovoltaik, hier: Grundsatzbeschluss zur Genehmigung von Flächenanlagen auf dem 

Gemeindegebiet
11 Flächennutzungsplan, 8 Änderung, hier: Beschluss über Stellungnahmen und abschließender 

Beschluss
12 Bebauungsplan Nr.5, hier Aufstellungsbeschluss
13 6. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Klinkrade zur Deckung der Kosten der

Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband Steinau-Nusse
14 Einwohnerfragezeit

15
II. Nicht Öffentlicher Teil:
Siehe Anlage >Nicht öffentliche Beratung und Beschlussfassung<
 

16

III. Öffentlicher Teil:

Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

17 Anfragen und Bekanntgaben

Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben.
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      Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt. 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung und der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister Wolfgang Tempel eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass zur Sitzung form- 
und fristgerecht eingeladen wurde und die Gemeindevertretung beschlussfähig ist.

2 Ergänzung/Änderung der Tagesordnung. 

Die Tagesordnung wird verlesen.
Es gibt keine Änderungswünsche.

3 Beratung  und  Beschlussfassung  der  aufgeführten  Tagesordnungspunkte  unter
Ausschluss der 
Öffentlichkeit, hier: Verfahrensbeschluss nach § 35 GO.
Der  Tagesordnungspunkt  15)  Grundstücksangelegenheiten  soll  nicht  öffentlich  beraten
werden.
Abstimmungsergebnis:
4 dafür, 0 dagegen, 0 Entaltungen

4 Niederschrift der GV-Sitzung vom 30.11.2021 

Die Niederschrift wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 
4 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

5 Bericht des Bürgermeisters.

5.1 Verein Duvenseer Moor
Am 6.10.2022 gab es eine Vorstandssitzung in der Duvenseer Schmiede. Hauptpunkt war die
weitere Vorgehensweise, um die Wasserstandregulierung des Moores in einem 
wasserrechtlichen Verfahren rechtssicher zu machen. Weitere Punkte sind den 
Veröffentlichungen des Vereins zu entnehmen.

5.2 Straßenausbaubeitragssatzung
Die neue Satzung wurde am 06.10.2022 öffentlich bekannt gemacht und ist somit 
rechtsgültig.

5.3 Areal Neubaugebiet
Die Fläche des derzeitigen B-Plans Nr. 4 ist inzwischen im Grundbuch der Gemeinde 
Klinkrade erfasst, in die einzelnen Grundstücke aufgeteilt und mit den entsprechenden 
Flurstücknummern im Katasterplan verzeichnet worden. Das nördlich angrenzende, für eine 
spätere Bebauung vorgesehene, Grundstück ist ebenfalls im Grundbuch als Eigentum der 
Gemeinde erfasst worden. Die zukünftige landwirtschaftliche Nutzung ist durch einen 
entsprechenden Pachtvertrag geregelt und die Nutzung in der Vergangenheit durch die 
Zahlung einer nachträglichen Pacht abgegolten worden.

5.4 B-Plan 4
Am 28.10.2022 wurde der Verkauf eines weiteren Grundstücks unseres Baugebiets 
beurkundet. Somit sind jetzt sieben Bauplätze verkauft, was angesichts der derzeitigen Lage 
bemerkenswert ist.
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5.5 Haushalt 2023
Am 8.11. Fand eine Vorbesprechung des Haushalts für das Jahr 2023 im Amt Sandesneben-
Nusse statt, in dem die Eckpunkte des Haushalts zusammen mit dem Leiter der Kämmerei, 
Herrn Püst, festgelegt wurden.

5.6 Haushalt Feuerwehr
Am 9.11.2022 wurde der Haushalt der Freiwilligen Feuerwehr Klinkrade mit dem Wehrführer 
Frank Löding besprochen. Dieser wurde in der Finanzausschusssitzung genehmigt.

5.7 Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr
Die Versammlung fand am 11.11.2022 im Feuerwehrhaus statt. Es wurden drei aktive 
Mitglieder in die Ehrenabteilung verabschiedet, mit dem Dank der Gemeinde für die 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit. Weitere Einzelheiten sind den Veröffentlichungen der 
Feuerwehr zu entnehmen.

5.8 Regenkanal Neubaugebiet
Am 11.11.2022 wurde die Entsorgung des Oberflächenwassers aus unserem Neubaugebiet 
endgültig sichergestellt. Die Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens an der Freiweide 
wurde abgeschlossen, so dass das anfallende Regenwasser in vollem Umfange 
aufgenommen und abgeleitet werden kann. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde durch 
den Fachdienst Wasserwirtschaft des Kreises Herzogtum Lauenburg erteilt.

5.9 Volkstrauertag
Am 13.11.2022 gab es einen Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer von Krieg, 
Terrorismus, Gewalt und Vertreibung in der St. Marienkirche in Sandesneben. Die 
Bürgermeister aller zur Kirchengemeinde gehörenden Dörfer nahmen teil und legten 
anschließend Kränze am Ehrenmal vor der Kirche nieder. Musikalisch wurde die Zeremonie 
durch Mitglieder aus verschiedenen Feuerwehr-Musikzügen begleitetet. Ebenso wird mit 
einem Kranz am Ehrenmal auf dem Brink den Kriegsopfern aus Klinkrade gedacht. Ein 
besonderer Dank gilt der Fa. >Blumenstübchen< aus Sandesneben, die die Kränze angefertigt
und geliefert hat.

5.10 Reparaturarbeiten Umkleideräume
Am 15.11.2022 wurden die Füllventile zweier Spülkästen im Sanitärbereich der Turnhalle 
erneuert, weil die vorhandenen nicht mehr richtig schlossen und dadurch viel Wasser 
verschwendet wurde. Hier noch einmal die Bitte an alle Benutzer der Anlagen, solche 
Schäden bitte umgehend zu melden, damit es in dieser Zeit der knappen Ressourcen keine 
unnötigen Verluste gibt. Eine defekte Dusche in der Damen-Umkleide wurde ebenfalls 
instandgesetzt.

5.11 Verbotenes Befahren der Straße im Neubaugebiet
In der Nacht zum 16.11.2022 ist der Fahrer eines schweren LKW in die Straße >Am 
Sportplatz< trotz Verbots eingefahren, hat die Absperrung zum Neubaugebiet, inklusive der 
dort zusätzlich zur Sperrung abgestellten Paletten mit Pflastersteinen, beiseite geräumt und 
ist auf die noch nicht fertiggestellte Straße des Neubaugebiets gefahren, um Steine für ein 
Bauvorhaben abzuladen. Dies führte dazu, dass sich die Pflasterung abgesenkt hat. Diese 
muss nun neu aufgenommen werden, um den entstandenen Schaden zu beheben. Der 
Schaden wurde inzwischen beziffert. Eine entsprechende Regressforderung geht an den 
betreffenden Bauträger. Der Vorgang bedeutet eine weitere Verzögerung der Fertigstellung, 
die hauptsächlich zu Lasten der Bauherrinnen und Bauherren im B-Plan 4 geht.

5.12 Finanzausschusssitzung
Am 22.11.2022 fand die diesjährige Finanzausschusssitzung im Amt Sandesneben-Nusse 
statt. Dabei wurde die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorgestellt, geprüft und 
genehmigt. Hierfür geht ein Dank an die Herren Püst und Witte aus der Kämmerei für die 
präzise Ausarbeitung der Daten und Zahlen. Weitere Ausführungen folgen im Verlauf dieser 
Sitzung.
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5.13 Amtsausschusssitzung
Die Amtsausschusssitzung des Amtes Sandesneben-Nusse fand am 28.11.2022 in der 
Mensa der Grundschule Nusse statt. Näheres ist dem Sitzungsprotokoll auf der Webseite des
Amtes zu entnehmen

5.14 Sorge um eine Mitbewohnerin
Es wurde die Sorge einiger Klinkraderinnen und Klinkrader an mich herangetragen, die sich 
Gedanken um die Lebensumstände einer Einwohnerin unseres Dorfes machen. Aus diesem 
Anlass gab es am 29.11.2022 ein Gespräch mit dem Leiter des Sozialamts, der leitenden 
Verwaltungsbeamtin und des Amtsvorstehers, um zu ergründen, ob von Amts wegen 
Maßnahmen ergriffen werden können. Nach Prüfung aller Möglichkeiten ist sowohl von Seiten
unserer Gemeinde, des Amtes als auch von Seiten des Kreises kein Eingreifen möglich. Der 
Vorgang ist beim Amt Sandesneben-Nusse aktenkundig. Ich werde mich bemühen, auf 
gesellschaftlichem Wege etwas zu bewirken.

5.15 Wasserbeschaffungsverband Kastorf
Die Verbandsversammlung fand am 29.11.2022 in der Gaststätte Thormählen in Krummesse 
statt. Näheres zu den gefassten Beschlüssen ist den Veröffentlichungen des Verbandes zu 
entnehmen.

5.16 Gewässerunterhaltungsverband Steinau-Nusse
Die Verbandsversammlung fand am 30.11.2022 im Gasthof Pein in Klinkrade statt. Näheres 
zu den gefassten Beschlüssen ist den Veröffentlichungen des Verbandes zu entnehmen.

5.17 Ausgleich für Knickdurchbruch B-Plan Nr. 4
Der durch die untere Naturschutzbehörde geforderte Ausgleich für den entfernten Knick an 
der neuen Einmündung der Straße >Am Sportplatz< ist durch die Beteiligung der Gemeinde an
der Neupflanzung eines Knicks auf dem Gelände der Fa. Grot GbR erfolgt. In Abstimmung mit
der Behörde wurde unsere Pflicht mit der Finanzierung von 20 Metern neuem Knick 
abgegolten.

5.18 Vorläufiger Abschluss
Mit einem Eintopfessen am 02.12.2022 für die Anwohner der Straßen >Zum Wehrenteich< und
>Am Sportplatz<, sowie den Mitarbeitern der Firmen >Tief- und Straßenbau Schwerin< und 
>Siebert § Partner< gab es einen vorläufigen Abschluss der Erschließungsarbeiten unseres B-
Plans Nr. 4, verbunden mit einem großen Dank an die betroffenen Anwohner für ihre Geduld 
und den beteiligten Firmen für ihre gute und professionelle Arbeit.

5.19 Straßeneinlauf Meiereiweg
Bekanntlich hatte die Filmung des Mischwasserkanals im Meiereiweg keine Verstopfung o.ä. 
ergeben, die zu einem Nicht-Abfließen des Regenwassers führen könnte. Bei einer 
Kameraprüfung der Straßeneinläufe wurde jetzt festgestellt, dass ein Versorger eine 
Gasleitung direkt durch einen Straßeneinlauf <geschossen< hat, so dass dort ein Abfluss nicht 
mehr möglich ist. Das Amt Sandesneben-Nusse recherchiert nun, wer der Verursacher ist und
den Schaden zu beheben hat.

5.20 Umbau Feuerwehrhaus
Am 3.12.2022 ist die Wehrführung an mich herangetreten mit dem Vorschlag, den geplanten 
Umbau des Feuerwehrhauses um zwei Jahre zu verschieben. In Anbetracht der 
Haftungsfrage, die Dienstvorschriften der Feuerwehrunfallkasse betreffend, für deren 
Einhaltung ich als Dienstherr persönlich hafte, sind Schritte erforderlich, über die beizeiten 
beschlossen und öffentlich informiert wird.

5.21 Senioren-Weihnachtsfeier
Am 6.12.2022 fand die diesjährige Senioren-Weihnachtsfeier im Gasthof Pein statt. Unser 
Dank geht an Rolf Pein und sein Team für die ausgezeichnete Bewirtung.

5.22 Erschließung B-Plan Nr. 4
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Am 9.12.2022 wurden die Erschließungsarbeiten am Baugebiet weitgehend abgeschlossen. 
Die Endabnahme ist für den 14.12.2022 vorgesehen. 

6 Berichte aus den Ausschüssen und Arbeitsgruppen

Die öffentliche Finanzausschusssitzung fand im Amt Sandesneben-Nusse statt. Zu den 
Details wird in den nächsten Tagesordnungspunkten berichtet.

7 Haushaltsjahresrechnung 2021

BGM Tempel präsentiert die Jahresrechnung den Anwesenden mittels Leinwand. Er berichtet,
dass der Haushalt um 22327eur im Jahr 2021 überschritten wurde. Dies ist hauptsächlich 
begründet durch die Arbeiten an der Bankette im Sierksrader Weg. Diese waren im Haushalt 
nicht eingepreist. In der Finanzausschusssitzung wurde eine Belegprüfung vorgenommen und
die Überschreitung wurde dort auch schon genehmigt. Es gibt keine weiteren Einwände. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade genehmigt die Jahresrechnung 2021 
gemäß beiliegender Anlage.
Abstimmungsergebnis:
4 dafür, 0 dagegen, 0 Entaltungen

8 Haushaltsnachtrag 2022

BGM Tempel präsentiert den Anwesenden mittels Leinwand den Haushaltsnachtrag. Weiter 
berichtet er, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B nicht angepasst werden. Die 
Hebesätze der Gewerbesteuer bleiben ebenfalls wie sie sind. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade beschließt den Nachtragshaushalt  2022 
gemäß beiliegender Anlage.
Abstimmungsergebnis:
4 dafür, 0 dagegen, 0 Entaltungen

9 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

BGM Tempel präsentiert den Anwesenden mittels Leinwand den Haushaltsplan für das Jahr
2023. Er berichtet,  dass sich der Haushalt  grundsätzlich aus den gleichen Posten wie im
Vorjahr zusammensetzt.  Als zusätzlichen Posten wurde die Anschaffung von Spielgeräte für
Kleinkinder für den Spielplatz auf dem Sportplatz aufgenommen. Er wirbt hier zeitgleich für
eine aktive Mitarbeit der betroffenen Personen den Bedarf der Spielgeräte zu definieren. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade beschließt die Haushaltssatzung  2023 
gemäß beiliegender Anlage.
Abstimmungsergebnis:
4 dafür, 0 dagegen, 0 Entaltungen

10 Photovoltaik, hier: Grundsatzbeschluss zur Genehmigung von Flächenanlagen auf dem
Gemeindegebiet

BGM  Tempel  berichtet,  dass  einige  unserer  Gemeindevertreter  unsicher  sind,  was  die
Abstimmung  angeht.  Dies  wurde dem zuständigen Mitarbeiterder  Betreiberfirma und dem
Eigentümer  der  Fläche   mitgeteilt.  Wegen  der  Komplexität  des  Themas  Photovoltaik
beabsichtigt  der  Bürgermeister,  im  Rahmen  einer  Bürgerversammlung  umfassend  zu
informieren.  Um der  Wichtigkeit  des Themas gerecht  zu   werden,  muss es   korrekt  und
transparent angegangen werden. Es soll eine Spaltung des Dorfes wie in der Vergangenheit
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unbedingt vermieden werden. Daher wird heute kein Grundsatzbeschluss gefasst. 
GV Scheuch erkundigt sich warum der Planer heute nicht anwesend ist. BGM Tempel führt
aus,  dass  das  Thema  in  einer  Bürgerversammlung  besser  aufgehoben  ist,  da  dort  die
Besucherzahlen  erfahrungsgemäß  deutlich  höher  sind,  als  in  einer  normalen
Gemeinderatssitzung. 

Er berichtet weiterhin, dass das Land Schleswig den Ausbau der Photovoltaik aktuell offensiv
vorantreibt. Am 13.12.22 gab es ein online Seminar, an welchem BGM Tempel leider nicht
teilnehmen  konnte.  Die  Ergebnisse  daraus  sollen  ebenfalls  in  der  Bürgerversammlung
eingebunden werden.

GV Scheuch bittet in Zukunft über solche Seminare informiert zu werden, um selber daran
teilnehmen zu können. 

Als Termin für die Bürgerversammlung wird der 17.01.2023 19:30 Uhr festgelegt. 

11 Flächennutzungsplan,  8  Änderung,  hier:  Beschluss  über  Stellungnahmen  und
abschließender Beschluss

GV Grot bekundet sein Empfinden, dass einige Einwendungen nicht berücksichtigt wurden. 
BGM Tempel präsentiert die Unterlagen mittels Leinwand. Die von GV Grot angesprochenen
Stellungnahmen wie z.B. die des Landrats (fehlende städtebauliche Begründung), werden in
der Versammlung diskutiert.

Des Weiteren wird der weitere Ablauf der Planungen besprochen, damit sichergestellt ist, um
den Eingaben zweier Bürger gerecht zu werden, dass auch nur  in der genannten Fläche
gebaut  wird,  die  die  Planung  vorsieht,.  BGM Tempel  stellt  fest,  dass  die  grundsätzliche
Entscheidungshoheit  weiterhin  bei  der   Gemeindevertretung  liegt  und  im  nächsten  TOP
lediglich der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan gefasst werden soll.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade beschließt die 8. Änderung des 
Flächennutzungsplans gemäß beiliegender Anlage.
Abstimmungsergebnis:
3 dafür, 1 dagegen, 0 Enthaltungen

12 Bebauungsplan Nr.5, hier Aufstellungsbeschluss

BGM Tempel präsentiert das vorgesehene Gebiet mittels Leinwand und betont noch einmal,
dass es sich lediglich um einen Aufstellungsbeschluss handelt. Der eigentliche B-Plan wird
später in der Gemeindevertretung beraten und zur Abstimmung  gebracht. 
Es  wird  nochmals  festgestellt,  dass  in  Zukunft  nur  im  von  der  Gemeindevertretung
genehmigten  Rahmen  gebaut werden darf.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade beschließt die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 5 gemäß beiliegender Anlage.
Abstimmungsergebnis:
2 dafür, 1 dagegen, 1 Enthaltung

   13 6. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Klinkrade zur Deckung der
Kosten der Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband Steinau-Nusse

BGM Tempel berichtet, dass es eine Sitzung des Verbandes gegeben hat, in der von massiv
gestiegenen Kosten für die Gewässerunterhaltung berichtet wurde. Der Verband ist 
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guthabenfinanziert und darf somit keine Darlehen aufnehmen. Die Rücklagen des Verbandes
wurden nun als nicht ausreichend eingestuft. GV Grot führt weiter aus, dass die Kosten für
Leitungsreparaturen durch die allgemeinen Preissteigerungen wesentlich gestiegen sind. Die
angesprochene Rücklage entsprach in der Vergangenheit  immer 50% des Jahresbudgets.
Der Verband wurde nun allerdings dazu verpflichtet eine zusätzliche Rücklage zu bilden, da
das  gesamte  Leitungsnetz  über  60  Jahre  abgeschrieben  werden  soll.  Die  jährliche
Abschreibung soll dann als Rücklage dienen. Der Haushalt ist von 180.000 Eur auf 380.000
gestiegen, um alleine die zusätzliche Rücklage bedienen zu können. Dies ist keine einmalige
Aktion, sondern sie wird jährlich anfallen. Als Ergebnis wurde eine Erhöhung der Gebühren
um ca. 21Eur durch den Vorstand des Verbandes beschlossen.

Die Gemeindevertretung Klinkrade beschließt  die 6. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung
der  Gemeinde  Klinkrade  zur  Deckung  der  Kosten  der  Mitgliedschaft  in  dem
Gewässerunterhaltungsverband Steinau-Nusse gemäß der beiliegenden Beschlussvorlage.

Abstimmungsergebnis:        
4 dafür 0 dagegen 0 Entaltungen

14 Einwohnerfragezeit
Ein Bürger erkundigt sich nach dem fehlenden Dorfschild Ostausgang Richtung Duvensee. 
BGM Tempel berichtet, dass Schild tatsächlich gestohlen wurde. Es wurde ein Ersatzschild
durch den Bürgermeister bestellt. Zeitgleich hat die Straßenmeisterei Breitenfelde (zuständig
für die Landesstraße) auch ein Schild bestellt. Das vom BGM bestellte Schild wurde durch
einen Gemeindearbeiter montiert, welches dann von der Straßenmeisterei wieder demontiert
wurde um das von ihr angeschaffte Schild zu montieren. Die Gemeinde Klinkrade verfügt nun
über ein Reserveschild.

Ein  Bürger merkt an,  dass der  im Bericht  des Bürgermeisters  erwähnte  Schaden an den
Ventilen in der Sporthalle bereits im März gemeldet wurde.
BGM Tempel ergänzt seine Ausführung aus dem Bericht des Bürgermeister, dass es sich
nicht um einen Tadel handelt, sondern lediglich um einen Aufruf auch zukünftige Schäden
zeitig zu melden. 

Wehrführer Löding spricht das Thema Umbau des Feuerwehrhauses an. Er berichtet, dass
die  Wehrführung  um  Verschiebung  der  Maßnahme  um  zwei  Jahre  gebeten  hat.  Vom
Bürgermeister gab es darauf hin die Rückmeldung am 12.12.22, dass der Umbau gestartet
werden soll.  Löding hinterfragt kritisch die Sinnhaftigkeit  einer solchen Maßnahmen, wenn
noch nicht einmal alle Maßnahmen mit der Feuerwehrunfallkasse abgestimmt sind. 

BGM  Tempel  führt  aus,  dass  eine  Verschiebung  in  Anbetracht  der  Haftungsfrage  des
Bürgermeisters  als  Dienstherr  der  Feuerwehr  kritisch  zu  sehen  ist.  Es  sollen  daher  die
weiteren Schritte eingeleitet werden, damit der Gemeinde und damit auch dem Dienstherrn
keine  Fahrlässigkeit,  bzw.  Untätigkeit  beim  Thema  Sicherheit  für  die  Einsatzkräfte
vorgeworfen werden kann.
Zu  der  Stellungnahme  der  Feuerunfallkasse  merkt  BGM  Tempel  an,  dass  auf  diese
Stellungnahme auch seitens der Gemeinde geantwortet und Stellung bezogen wurde. Auf die
Antwort der Gemeinde durch den zu der Zeit amtierenden BGM Heß gab es bis heute keine
Rückmeldung.  BGM Tempel  wird  auf  die  Feuerwehrunfallkasse zugehen,  um die offenen
Themen  anzusprechen.  Die  Klärung  erfolgt  dann  mit  der  Gemeindevertretung  und  der
Feuerwehr, da das Thema noch weiterer Beratung bedarf. 

Ein Bürger schlägt vor, das Thema auch auf der geplanten Bürgerversammlung zum Thema
Photovoltaik zu diskutieren. 
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Weiterhin erkundigt sich F. Löding nach dem im Dorf diskutierten Ankauf der lmmobilie am

Schäferkaten 6 und bittet um das Recht zur Wortmeldung nach der Beratung im nicht

öffentlichen Teil.

BGM Tempel sichert das zu und erklärt, dass nach der Beratung im nicht öffentlichen Teil

über das Thema berichtet wird.

Ein aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr erkundigt sich nochmals nach dem Umbau

des Feuerwehrhauses. Er spricht noch einmal das Thema der von der Feuerwehrunfallkasse

angemerkten Planungsfehler an und fragt, ob tatsächlich Fakten trotz der bestehenden

Einwände geschaffen werden sollen, in dem nun das Leistungsvezeichnisses in Aufirag
gegeben werden soll.

BGM Tempelführt erneut aus, dass seinen vorgenannten Aussagen nichts hinzuzufi.tgen ist.

ll. Nicht öffentlichgr Teil:
Grundstireksqhgietegenheiten, es fanden nicht öffentliche Beratungen statt

lll. öffentlicher Teil:

WieUerfrerstellung der öffentlichkeit und Bekanntgabe d6r im nicht öffentlichen Teil
gefassten Beschl[isse

BGM Tempel informiert, dass sich der Gemeinderat mit dem Thema Ankauf der hpmobilie
Am $chäferkaten 6 beschäftigen und ein mögliches Konzept zur NuEung arisarbeiten wird.

Natürlich unter zu Hiffenahme der Kämmerei im Amt Sandesneben-Nusse. Eine
Angebotsabgabe erfolgt bis aufs erste nicht.

Anfragen und Bekanntgaben

BGM Tempel lnformiert über das Thema Planung einer Notstromversorgung für das

Gemeindehaus im Falle eines längeren §tromausfalles. Er berichtet weiterhin über die bisher
getätigten Klärungen und technische Hintergründe. Die Versammlung inklusive der
anwesenden Bürger diskutiert das Thema. BGM Tempel schlägt vor zu diesem Thema einen
Arbeitskreis zu gründen. Die Einberufung des Arbeitskreises sollzeitnah erfolgen.

Es gibt noch eine Nachfrage von Manfred Funk, warum die Einladung zur öffentlichen
Fi nanzausschusssitzung ni cht auf Klinkrade. de veröffentlicht wu rde.

BGM Tempe! erläutert, dass er dies leider vergessen hat. Die Einladung wird allerdings nicht

nur auf Klinkrade.de veröffentlic-ht, sondern auch auf der lntemetseite des Amtes

Sandesneben-Nusse.
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Beglaubigter Auszug
aus der sitzungsniederschrift der Gemeinde Klinkrlde uo^/t . /) . P1,02

der Tagesordnung: Jahresrechn ung 2021

Der Finanzausschuss hat die Jahresrechnung in seiner Sitzung . .,1: . ../ / i / u'3 geprüft

Beschluss:

Diö Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 2021 wie folgt fest:

bereinigte Soll-Einnahmen:
bereinigte Soll-Ausgaben :

Fehlbetrag:

Die Summe der Haushaltsüberschreitungen in Höhe von
werden genehmigt.

Die Gesamtsumme der erhaltenen Spenden in Höhe von
werden angenommen.

O,OO EUR

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be§chlussfähigkeit und Abstimmung werden
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und

ordnungsgemäß eingeladen worden ist. ? '

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade war beschlussfähig.

(L S.)

Klinkrade, a."/? .l) . .?fr,j2

1.894.779,07 EUR

1.894.779,07 EUR

O,OO EUR

22.327,55 EUR

Gesetzlichb,.
Mitqliederzahl

davon

anwesend
dafür dagegen Enthaltungen

114

/'
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C
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Haushaltssatzung - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2A22 - Klinkrade NEU.pdf

1. Nachtragshaushaltsatzung

Der Gemeinde Klinkrade für das Haushaltsiahr 2022

Aufgrund der § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezernber 2O2A gekenden

Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom L3-L2.2A22 folgende

N achtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden

erhöht
UM

vermindert
UM

Und damit der Gesamt-

betrag des Haushaltsplanes

einschließlich der Nachträse
gegenüber

bisher
nunmehr

festgesetzt
auf

§1

L. i m Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf
und

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf
festgesetzt.

EUR

EUR

5.1,00 EUR1.139.500 EUR 1.134.400 EUR

5.r.00 EUR1.139.500 EUR 1.134.400 EUR

2.

0 EUR 241.800 EUR 1.192.800 EUR 951.000 EUR

0 EUR 241.800 EUR 1.192.800 EUR 951.000 EUR

§2

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für lnvesti-
tionen und lnvestitionsförderungs-
maßnahmen

der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen

der Höchstbetrag der Kassenkredite

die Gesamtzahl der im Stellenplan

ausgewiesenen Stellen

1.

2.

3.

4.

von bisher 0 EUR

von bisher 0 EUR

von bisher 0 EUR

von bisher 0 Stellen

§3

auf 0 EUR

auf 0 EUR

auf 0 EUR

auf 0 Stelle(n)

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

gegenüber bisher 31L%auf nunmehr 311 %

gegenüber bisher 31-1-% aut nunmehr 311 %

gegenüber bisher 31O% auf nunmehr 310 %

13.1,2.2022,1.

{" §).§

LvonZ

Klin krade, den 13.12.2022 (L.S )



Haushaltssatzung - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 - Klinkrade NEU.pdf

Beglaubigter Auszug

Aus der Niederschrift über die Sltzung der Gemeindevertretung

Klinkrade v om 13.1,2.2022

,)
punkt / der Tagesordnung: 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2022

Beschluss:

Mit * m 1. r* e:huagshüushaft werde n
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EUN
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qfqerfu ,isher 37a 96 aü nmnefu 37o %

Lt3tLtulEllP Lr,4.$XrEW
L139.5(nEUß 7.1J{"/KpEUR

L1:tzgn&.ra ,57.dXlEUR
LT$LEX'EUß 957,(ffiEUR

cüOEUß
..

oülO

'otfO

aul1 sleile{nt

EIJA

tun
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§2

Gesetzliche

Mitgliederzahl

davon

anwesend
dafür dagegen Enthaltungen

1 ,/ t1 o o
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmungen

werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der

Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade war beschlussfähi8

edöt t
W

!drq,ftieit Jm LffiM&r@ttt- tuüW*s
t,oisffi*ltw Ar§r,,dd,I*hder
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2von2

Klinkrade, den 13.12.2O22 (L S.)

1.3.1.2.2022,l:
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Hau shaitssatzun g - Haushaltssatzung 2023 -pdf

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Klinkrade für das Haushaltsiahr 2023

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2O2A gekenden

Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.L2.2A22 folgende

Haushaltssatzung erlassen :

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

f . im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf

in der Ausgabe auf
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf
festgesetzt.

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite fÜr lnvestitionen und

lnvestitionsförderungsmaßnah men auf

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

§3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

G ru ndsteu e r

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

Gewerbesteuer

§2

1.119.100 EUR

1.119.100 EUR

1.066.300 EUR

1.066.300 EUR

O EUR

O EUR

O EUR

0 Stelle(n)

3L1%

31.1%

310%

und
ihre

31.

1.

2.

§4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum

Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

13.12.2022,1.5
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Kl inkrade, den 13.12.2O22 (1,S.)



Haushaltssatzung - Haushaltssatzung 2023.pdf

Beglaubigter Auszug
Aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung

Kl i n krad e vom 13.12.2022

7-11!r.r(nEUR
L'.Ig-rfiEUB

7.(ßAXnEln
7.Offi.frrEUß

OEUR

O EUR

0 E-ltR

Oge§e(nl

:r71%

377r

370X

l3isatdg &t
3L D&embr

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmungen
werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade war beschlussfähig

eunkt S der Tagesordnung: Haushaltssatzung und -plan 2023

Beschluss:
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dafür dagegen Enthaltungen

7 I q o ?

6:(,
,tt

aA
'*r

E\-

Effi§
3.1.2.2022,2von2

Klinkrade, den 13.1,2.2022 (L S.)
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zvta$/:

Vorloge

für die Sitzung der Gemeindevertretung der
Gemeinde Klinkrode om 13.12.2022

Flöchennutzungsplon, 8. Anderung
hier: Beschluss überStellungnohmen

Abschließender Beschluss

Beschlussvorschlog

l. Die wöhrend der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 8. Anderung des FlÖchennut-
zungsplones obgegebenen Stellungnohmen der Behörden und sonstigen Tröger öffentli-
cher Belonge sowie der Öffentlichkeit hot die Gemeindevertretung mit der Anloge "Ab-
wögungsempf ehlung" des Plonlobors Stolzenberg vom 1 3.1 2.2022 geprÜft.
Dos Plonungsbüro wird beouftrogt, diejenigen, die eine Stellungnohme obgegeben ho-
ben, von diesem Ergebnis mit Angcbe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht berÜck-
sichtigten Stellungnohmen sind bei der Vorloge des Plones zur Genehmigung mit einer
Stellun gnohme beizufügen.

2. Die Gemeindevertretung beschließt die 8. Anderung des Flöchennutzungsplones.

3. Die Begründung wird gebilligl.

4. Der Bürgermeisier wird beouftrogt. die 8. Anderung des Flöchennutzungsplones zur Ge-
nehmigung vorzulegen und donoch die Erteilung der Genehmigung noch § 6 Abs. 5
BouGB orisüblich bekonnt zu mochen. ln der Bekonntmochung ist onzugeben, wo der
Plon mit der Begründung und der zusommenfr:ssenden Erklörung wöhrend der Sprech-
stunden eingesehen und über den lnholt Auskunft verlongi werden konn. Zusötzlich ist in
der Bekonntmochung onzugeben, doss der wirksome Flöchennutzungsplon und die zu-

sommenfossende Erklörung ins lnternei eingestellt und über den Digiiolen Atlos Nord des
Londes Schleswig-Holstein zugönglich sind.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzohl der Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter: ..ot:.;

dovon onwesend. ./.: Ja-stim^.n. S..,Nein-stimme n, ..{.,Siimmentho ttungen: O

Bemerkung:

Aufgrund des § 22 GO woren keine/folgende Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreten
von der Berotung und Abstimmung ousgeschlossen; sie wcren weder bei der Berotung noch
bei der Abstimmung onwesend:

tlit,hrufu, rütt /).tz 1022
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Vorloge

für die Silzung der Gemeindevertrelung der
Gemeinde Klinkrode om 13.12.2422

Bebouungsplon Nr.5
hier: Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlog

l. Für dos Gebiet:

Nördlich der Dorfstroße (1I99), rÜckwörtig Housnummern 'l 1 bis 15 (ungerode
Nummern)

(siehe Übersichtsplon)

wird ein B-PIon oufgesiellt. Es werden folgende Plonungsziele verfolgt:

. Ausweisung eines Mischgebietes sowie einer privoten Grünflöche

2. Der Aufstellungsbeschluss isi ortsüblich bekonnt zu mochen (§ 2 Abs. 1 Salz2 BouGB).

3. Mit der Ausorbeitung des Plonentwurfs und mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und sonstigen Tröger öffentlicher Belonge soll dos Plonlobor Stolzenberg in Lübeck
beouftrogt werden.

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Tröger der öffentlichen Belonge
und die Aufforderung zur Außerung ouch im Hinblick ouf den erforderlichen Umfong und
Detoillierungsgrod der UmweltprüfunS (§ 4 Abs. I BouGB) sollschriftlich erfolgen.

5. Die frühzeiiige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die ollgemeinen
Ziele und Zwecke der Plonung noch § 3 Abs. I Sotz I BoUGB soll durch eine öffentliche
Auslegung erfoigen.

Abstimmungsergebnis:
I

Geseizliche Anzohl der Gemelndevertreterinnen/Gemeindeverireter ...f

dovon onwesend: .1..; Jo-Stim^"n, 2..t Nein-stimme n, ,l..,Stimmentho ttungen: ..(..

Bemerkung:

Aufgrund des § 22 GO woren keine/folgende Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter
von der Berotung und Abstimmung ousgeschlossen; sie woren weder bei der Berotung noch
bei der Abstimmung onwesend:

ft i*b,,e*( ,ilr, ll .lt 1e2Z



Kä mmerei/Steuera btei I u ng
Sandesneben , den 73.12.22

(Ort) (Datum)

Beschluss-Vorlage
für die sitzung der Gemeindevertretung Ktinkrade "^ 

.i { '/! ii i{ ,ToP '/J
Betreff: 6. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Klinkrade zur Deckung der Kosten

der M itgtiedschaft in dem Gewässeru nterha ltu ngsverband Steinau-N usse

Erläuterungen:
Die Gemeinde Klinkrade erhebt zur Deckung der Kosten aus der Mitgliedschaft eine

Gewässerunterhaltungsgebühr. Der Gewässerunterhaltungsverband ,,Steinau-Nusse" wird zum

O1,.O1.2OZ3 seinen Beitrag von bisher 12,00 EUR auf 21,00 EUR anheben. Ebenso wird der Gewässer-

und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg seine Sätze von 0,50 EUR auf 1,45 EUR zum

nächsten Jahr anheben. Weiterhin müssen aufgrund der Neufassung des Landeswassergesetzes

vom 13. November 2019 die Paragrafenverweise in den §§ 1, 3 und 4 der

Gewässerunterhaltungssatzu ng angepasst werden.

Entgegen der massiven Beitragserhöhungen wird der Verwaltungsaufwand auch mit einer

geringeren Umlagegrundlage sichergestellt, sotlass die Verwaltungskosten von 4Yo auf 2,5%o gesenkt

werden.
Eine entsprechende Beschlussfassung soll im Dezember erfolgen. Damit die Gemeinde Klinkrade die

zu erwartenden Mehrausgaben aus den Gebühreneinnahmen decken kann, bedarf es einer

Neukalkulation der Gewässerunterhaltungsgebühren :

Umlage Gewässer- und La ndschaftsverba nd 3.854,10 €

U ml a ge Gewäss erunterha ltungsverba nd Stei na u/Nuss e 27.961-,72 €

Umlaee Gewässerunterha ltungsverba nd Bi I le €

U ml a e e G ewä s s e ru nte rh a I tu ng s ve rba nd G öl d e n itz- P i rs c h bt c h €

U ml ase Gewä ss erunterha ltu ngsverba nd Pri esterba ch €

Ve rwa I tu ng s kos te n be i tra g (2,SYo vom G e bü h re n a qfkenlnle n) 915,79 €

Summe 32.63L,6L €

zu deckende Kosten 32.63L,6L €

Gebühreneinheiten 876

ie Gebühreneinheit ?7,25 €

Die bisherige Gebühr beträgt 19,75 EUR je Einheit. Eine Einheit wird je ha erhoben.

Beschlussentwurf: Die Gemeindevertretung Klinkrade beschließt die 6. Nachtragssatzung zur

Gebührensatzung der Gemeinde Klinkrade zur Deckung der Kosten der Mitgliedschaft in dem

Gewässerunterhaltungsverband Steinau/Nusse entsprechend dem beigefÜgten Entwurf.

StimmenthaltungGesetzliche
Mitgliederzahl

/c4
I



Bemerkung:

Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung

a usgesch lossen.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden

beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung

rechtzeitig und ordnungsmäßig eingeladen worden ist.

Die Gemeinde

Klinkrade, den
';/';WYtyn'"ssrähig

(1.s.)

6.-%§T\
Ztr;'16,)i

w*-%/


